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Bekanntmachung des Vogtlandkreises

Entwurf der Haushaltssatzung des Vogtlandkreises
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung des Vogtlandkreises für die
Jahre 2025 und 2026 erfolgt in der Zeit vom 23.01.2025 bis einschließlich 31.01.2025 zu
folgenden Zeiten in der Dienststelle:

Landratsamt Vogtlandkreis
Finanzverwaltung (Zimmer 1.3.17)
Postplatz 5
08523 Plauen

Einsichtnahme:
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Einwohner und Abgabepflichtige haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit,
Einwendungen zu erheben.
Diese Frist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt und endet am
11.02.2023.

Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Vogtlandkreis,
Postplatz 5, 08523 Plauen erhoben werden.

In elektronischer Form kann der Einwand nur unter der E-Mail-Adresse
landratsamt@vogtlandkreis.de erhoben werden.

Plauen, den 16.01.2025

Thomas Hennig
Landrat
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 
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